
Heinz Begler (1920  –1943)
» . . .  wie im übrigen alles Schikane bei der 

deutschen Wehrmacht ist«
Der gelernte Stanzer Heinz Begler wurde am 5. Juli 1920 als jüngstes  
von vier Kindern einer Dortmunder Arbeiterfamilie geboren. 1939 trat er  
in die NSDAP ein. Er arbeitete in Dortmunder Industriebetrieben und 
 meldete sich 1941 freiwillig zur Kriegsmarine. Im Frühjahr 1942 versetzte 
ihn seine Einheit aus Brest in Frankreich nach Eckernförde an der 
 schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Dort fiel er seinen Vorgesetzten 
zunehmend durch mangelnde militärische Disziplin auf. Heinz Begler  
war nach Aussagen seiner »Kameraden« ein Einzelgänger; er selbst 
klagte über Schikanen. Bereits seit Juli 1941 hatte er Vorgesetzten 
gegenüber den Gehorsam verweigert. Aus Sicht der Wehrmacht gefähr-
dete er mit seinem Verhalten »die Aufrechterhaltung der Manneszucht«.  
Im November 1942 verurteilte ihn das Gericht des Küstenbefehlshabers 
westliche Ostsee in Kiel wegen »Wehrkraftzersetzung« zum Tode.  
Heinz Begler starb am 24. Februar 1943 im Hamburger Untersuchungs-
gefängnis unter dem Fallbeil. 

Zeugenaussage des Bootsmanns Wilhelm Hemker, 8. Oktober 1942  (Auszug).

Der Bootsmann Wilhelm Hemker gab als Zeuge Äußerungen Heinz Beglers über Vorge-
setzte und das Militär im Allgemeinen zu Protokoll, auf die hohe Strafen standen. Wilhelm 
Hemker sagte außerdem aus, die »Kameraden« Heinz Beglers hätten diesen schikaniert 
und ihn schwer bedroht, sogar von seiner Ermordung sei die Rede gewesen.
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Fachärztliches Gutachten des Kieler Marinestabsarztes  
Erwin Hetzenecker, 14. August 1942 (Auszug). 

In der gerichtlichen Voruntersuchung hatte ein Unteroffizier geäußert, Heinz Begler erwecke  
»den Eindruck, als wenn er nicht ganz normal sei«. Der Marinestabsarzt Hetzenecker konnte keine 
»Geisteskrankheit« erkennen, sah in Heinz Begler jedoch einen »ausgesprochen anti sozialen,  
egozentrischen und gemütskalten Psychopathen«.  Gegen Soldaten, die aufgrund ihres Verhaltens 
bei der Wehrmacht in dieser Weise beurteilt wurden, ergingen – unabhängig vom tatsächlichen 
Delikt – härteste Strafen; sie hatten daher zumeist keine Über lebenschance.
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Schreiben des Flottenrichters Otto Kranzbühler an das Gericht des  Admirals  
der Kriegsmarinedienststelle Hamburg, 4. Januar 1943.

Nach der Verkündung des Todesurteils am 5. November 1942 bemühte sich Heinz Beglers 
 Bruder Hermann um die Wiederaufnahme des Verfahrens. Für ihn war das Verhalten  seines 
 Bruders nur durch eine geistige Störung zu erklären. Unterdessen drängte das Ober kommando 
der Kriegsmarine (OKM) auf die schnellstmögliche Vollstreckung des Todesurteils. Obwohl 
 Hermann Begler mithilfe eines Rechtsanwalts Gesichtspunkte vorbrachte, die hin reichend für 
eine Neuverhandlung waren, drang der zuständige Referent im OKM, Otto  Kranzbühler, auf 
»größte Beschleunigung«. Die Wiederaufnahme wurde zwar zuge lassen, das neu zusammen-
getretene Gericht bestätigte jedoch Anfang Januar 1943 das Todesurteil.
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Das ehemalige Marineuntersuchungsgefängnis Kiel-Wik, 2012.

Am 10. Juli 1942 entfernte sich Heinz Begler das erste Mal ohne Urlaubsschein von 
 seinem Kommando. Einem Vorgesetzten entgegnete er auf Nachfrage, »er ginge  
und käme, wann es ihm passe, das ganze Militär sei doch nur ein Zirkus«. Das Gericht  
des Küstenbefehlshabers westliche Ostsee in Kiel erließ daraufhin wegen »versuchter 
 Aufwiegelung« und »Gefährdung der Manneszucht« Haftbefehl. Kurz darauf wurde Heinz 
Begler in das Kieler Marineuntersuchungsgefängnis eingeliefert. Auch dort verweigerte  
er Befehle und äußerte laut Offizieren: »1917 habe die Marine schon einmal gemeutert, 
das könne diesmal auch soweit kommen. Vor allen Dingen gehörte den Offizieren einmal 
eine Kugel.« 
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